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Die Kanzlei

Inhalt anwaltlicher Arbeit

Rechtsanwältin Kellner hat die Anwaltskanzlei 1990 in Mannheim gegründet. Seit diesem Zeitpunkt berät und
betreut sie ihre Mandanten hauptsächlich in zivilrechtlichen Angelegenheiten. Schwerpunkte sind dabei
Erbrecht, Familienrecht, Verkehrsrecht, Versicherungsrecht, allgemeines Zivilrecht / Vertragsrecht und
Transportrecht.

Rechtsanwältin Kellner ist:

Mitglied im Deutschen Anwalt Verein (DAV)
Mitglied in der Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e.V. DVEV
Mitglied in der Deutschen Anwalts-, Notar- und Steuerberatervereinigung für Erb- und
Familienrecht e.V. DANSEF
Mitglied in der AG Verkehrsrecht im DAV
durch langjährige Tätigkeit erfahren als Dozentin
Mitbegründerin und Stiftungsvorstand in der KAV-Stiftung, Mannheim

Sie ist auftretungsberechtigt an allen deutschen Amts-, Land- und Oberlandesgerichten.
Frau Kellner ist Rechtsanwältin,Mediatorin und Testamentsvollstreckerin (mit DVEV-Testat).

Viele Menschen benötigen während ihres gesamten Lebens nie einen Anwalt. Glück, Zufall, oder haben sie nur
ihre Rechte nie durchgesetzt und auf Ansprüche verzichtet?
Wie soll man auch einen Anspruch durchsetzen, von dessen Existenz man keine Kenntnis hat?

Diese Fragen erschließen einen Schwerpunkt der anwaltlichen Tätigkeit: die Beratung von Mandanten in vielen
Lebenslagen.

Eine umfassende Beratung setzt die Kenntnis des Sachverhaltes mit allen Begleitumständen voraus. Deshalb
beginnt die anwaltliche Arbeit mit einem ersten Gespräch zwischen Anwalt und Mandanten, in dem das
Anliegen des Mandanten grundsätzlich besprochen wird. Der Anwalt macht sich dabei ein erstes Bild und stellt
fest, welche Informationen oder Unterlagen er benötigt, um die Angelegenheit umfassend beurteilen und
mögliche Lösungen finden zu können.
In dieser ausführlichen Erstberatung zeigt sich auch schon der Unterschied zwischen seriöser anwaltlicher Arbeit
und den Angeboten, die teilweise im Internet zu finden sind.

Nach diesem ersten Gespräch beginnt die eigentliche Arbeit des Anwaltes zur Lösung des Falles: Er analysiert
alle vorhandenen Unterlagen und prüft den Sachverhalt anhand der Gesetzeslage, der Rechtsprechung und
der einschlägigen Kommentierung.

In weiteren Gesprächen mit dem Mandanten werden seine Ergebnisse erörtert, weitere Informationen eingeholt
sowie alternative Lösungen diskutiert und vereinbart.

Sollte für die vereinbarte Lösung eine Verhandlung mit einem Gegner erforderlich sein, wird der Anwalt diese in
die Wege leiten und in Absprache mit dem Mandanten führen.
Kommt auf diesem Wege keine gütliche Einigung zustande, bereitet der Anwalt die dann nötige gerichtliche
Auseinandersetzung vor und vertritt den Mandanten in allen Verfahren.

Wurde der Mandant seinerseits verklagt, sorgt der Anwalt dafür, dass dem Mandanten alle gebotenen
Rechtsmittel zur Verfügung stehen, um sich gegen unberechtigte Ansprüche zur Wehr zu setzen.
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Auswahl des richtigen Anwalts

Unsere Leitlinie

Beratungsqualität

Transparenz und Offenheit

Die Beauftragung eines Anwaltes mit einer wichtigen Angelegenheit ist Vertrauenssache.
Vor einem Erstkontakt kann sich dieses Vertrauen nur anhand der für den Mandanten erkennbaren Eigenschaften
des Anwaltes aufbauen. Dabei spielen Fragen eine Rolle wie z.B.:

Wie lange gibt es die Kanzlei schon?
Welches sind die Schwerpunkte der anwaltlichen Arbeit?
Wie stellt sich die Kanzlei hinsichtlich ihrer Arbeitsweise dar?

Gerade die Arbeitsweise wird dabei häufig den Ausschlag geben, ob der Mandant sich in der “Kanzlei seines
Vertrauens” aufgehoben und gut betreut fühlt oder aber mit dem Anwalt unzufrieden ist.

Um Ihnen einen ersten Eindruck zu vermitteln, wie wir arbeiten und welche Vorteile Sie von dieser Arbeitsweise
haben, finden Sie nachfolgend einige Kriterien, die wir für wichtig halten.

Oberstes Bestreben unserer Tätigkeit ist die umfassende rechtliche Betreuung unserer Mandanten in
vorausschauender Weise. Probleme und Schäden durch kreative und zugleich erfahrungsbasierte rechtliche
Gestaltungen zu vermeiden, ist uns deshalb ein besonderes Anliegen.
Wir sehen den Anwalt als Berater, aktiven Gestalter und - bei entstandenen Auseinandersetzungen - als Vermittler
zwischen den Parteien, der die langfristigen Interessen der Mandanten im Auge behält ohne dabei auf den
nötigen "Biss" zur Durchsetzung ihrer kurzfristigen Interessen zu verzichten.

Anwaltliche Arbeit ist zu einem wesentlichen Teil beratender Natur. Die Beratungsmethode und Intensität sind
deshalb zentrale Qualitätsmerkmale. In unserer Kanzlei werden alle Mandanten sehr ausführlich unter
Einbeziehung aller Faktoren beraten, die für die jeweilige Rechtsangelegenheit wichtig sind.
Dafür nehmen wir uns viel Zeit, auch mehrfach, wenn dies erforderlich ist, um den Sachverhalt umfassend mit dem
Mandanten zu erörtern und die einzuleitenden Maßnahmen abzustimmen.

Jedes Mandat wird individuell mit der gebotenen Gründlichkeit analysiert. Die Ergebnisse der Analyse werden
umfassend mit dem Mandanten besprochen und er wird über die Konsequenzen, Vor- und Nachteile und Risiken
alternativer Möglichkeiten aufgeklärt.

Dabei werden auch angrenzende oder mit betroffene Aspekte berücksichtigt, auch wenn sie nicht juristischer
Natur sind. Beispielsweise werden, insbesondere in familienrechtlichen Angelegenheiten, auch die emotionalen
Aspekte von Handlungsalternativen berücksichtigt und die langfristigen Auswirkungen auf das weitere Leben
bedacht.

Zum umfassenden Situationsverständnis ist es erforderlich, dass der Mandant über alle zu berücksichtigenden
Aspekte informiert ist. Dieses Ziel ist nur mit völliger Transparenz und Offenheit zu erreichen. Deshalb informieren wir
grundsätzlich umfassend und ehrlich, auch wenn die Wahrheit unangenehm sein sollte. Nur so hat der Mandant
die Chance, sich eine abgerundete Meinung zu bilden, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt.
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Einfühlungsvermögen

Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit

Telefonische Erreichbarkeit

Kommunikationsmedien

Keine Überraschungen - der Mandant bleibt Herr des Geschehens

Vertrauen und Kundenbindung

Mandanten und ihre individuelle Problemsituation zu verstehen benötigt ein hohes Maß an
Einfühlungsvermögen. Dazu ist es hilfreich, in bestimmten Lebenssituationen auch eigene Erfahrungen
einbringen zu können; z.B. selbst in einer Beziehung mit anspruchsvoller Berufstätigkeit beider Partner und
gleichzeitiger verantwortlicher Wahrnehmung der Elternrolle zu leben.

sind ein absolutes Muss in der Zusammenarbeit eines Anwaltes mit seinen Mandanten. Besprochene
Handlungen werden selbstverständlich so eingeleitet, wie abgestimmt. Der Mandant kann sich in unserer Kanzlei
darauf verlassen, dass Absprachen immer eingehalten werden und er unverzüglich über alle Vorkommnisse
informiert wird, die seine Angelegenheit betreffen. Dazu erhält er grundsätzlich unmittelbar Abschriften der
vollständigen eingehenden und ausgehenden Korrespondenz zu seinem Fall und, falls diese nicht
selbsterklärend sein sollte, auch mit unseren Erläuterungen. Für den Fall, dass der Mandant seine Anwältin
ausnahmsweise einmal telefonisch nicht sofort erreichen kann, rufen wir verlässlich bei nächster Möglichkeit
zurück.

In unserer Kanzlei sprechen die Mandanten auch bei telefoni schen vorher nicht vereinbarten
Informationsbedürfnissen in der Regel mit der Anwältin selbst. Nur bei länger dauernden Telefonbesprechungen
bevorzugen wir die vorherige Terminvereinbarung.

Kommunikation über E-Mail hat sich vor allem mit Mandanten bewährt, die sich außerhalb Mannheims oder im
Ausland aufhalten.

Jeder für das Verfahren entscheidende Schritt wird in unserer Kanzlei mit dem Mandanten vorher abgesprochen.
Ohne Information des Mandanten werden keine Aktivitäten ergriffen oder unterlassen. Bei Handlungsalternativen
erwägen wir gemeinsam mit dem Mandanten die vorteilhafteste Lösung. Insbesondere stimmen wir jede Kosten
auslösende Maßnahme mit den Mandaten ab. Überraschungen bei unseren Abrechnungen wegen vorher nicht
abgestimmten Maßnahmen gibt es nicht.
Wir weisen bei der Übernahme neuer Mandate den Mandanten auch auf die zu erwartende Größenordnung der
Kosten hin, sofern sie zu diesem Zeitpunkt schon absehbar ist. Stellen sich später Umstände ein, die die
Kostensituation grundlegend ändern, wird der Mandant auch darüber rechtzeitig informiert.

Unsere Kanzlei besitzt einen sehr hohen Anteil an langjährigen Mandanten. Darin kommt das Vertrauen dieser
Mandanten zum Ausdruck, das über die intensive Erfahrung der gemeinsamen erfolgreichen Interessenwahrung
für sie gewachsen ist.
Darauf sind wir stolz, sehen dies aber auch als Verpflichtung, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen und auch
neuen Mandanten immer das Gefühl zu vermitteln, dass sie bei uns in guten Händen sind.
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Kanzleiteam und Atmosphäre

Erfolg

Sprachen

Auslandsberührung

Anwaltsvergütung

Die langjährige Kundenbindung wird in unserer Kanzlei auch durch die spürbare Atmosphäre gefördert. Das
erfahrene Kanzleiteam arbeitet schon sehr lange erfolgreich zusammen. Neben der fachlichen Zuverlässigkeit
spüren unsere Mandanten auch den Teamgeist, der in der Kanzlei herrscht. Jede Mitarbeiterin stellt das Interesse
des Mandanten ebenso in den Vordergrund wie die Anwältin selbst und ist jederzeit bemüht, bei allen
Fragestellungen hilfreich zur Seite zu stehen.

in den von uns vertretenen Fällen ist das messbare Resultat der Qualität unserer Leistungen. Auch dies ist an
unserem langjährigen Mandantenstamm ablesbar.

Wir können in den folgenden Sprachen Mandate bearbeiten:
Englisch, Portugiesisch, Polnisch.

Im gewerblichen wie privaten Tätigkeitsbereich sind anwaltlich betreute Fälle häufig mit Auslandsberührung
verbunden. Gut zu wissen, dass der beauftragte Anwalt damit Erfahrung hat und über Ansprechpartner im
betroffenen Land verfügt, deren Qualität er beurteilen kann. Wir haben gewachsene Partnerschaften in vielen
Ländern.

In Deutschland zugelassene Anwälte unterliegen dem RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Damit ist die
Gebührenberechnung transparent und umfassend geregelt. Zunächst ist der Streitwert Ausgangspunkt für die
Gebührenhöhe. Streitwert und Regelsätze für die Anwaltsvergütung sind gemäß RVG in Tabellen festgehalten.
Abhängig von festgelegten Beratungs- bzw. Tätigkeitsinhalten bestimmt danach der Satz der Gebühr nach § 13
RVG die Anzahl der Regelsätze, die der Anwalt berechnet.
Links zu allen Details dieser Berechnungsmethodik finden Sie auf unserer Homepage unter “Informationen/Kosten”.

Alternativ zu dieser Berechnungsmethode ist die Vereinbarung einer Vergütung auf Basis der benötigten
Bearbeitungszeit und eines Stundensatzes zulässig. Diese Vergütungsform kommt im Allgemeinen dann zur
Anwendung, wenn die Abrechnung nach den RVG- Tabellenwerten zu einem krassen Missverhältnis zwischen der
Leistung und der Vergütung führen würde.

Daneben sind Erfolgshonorare in einzelnen begründeten Fällen ebenso zulässig.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 12.12.2006 (1 BvR 2576/04) entschieden, dass die Vereinbarung eines
Erfolgshonorars dann erlaubt sein muss, wenn besondere Umstände in der Person des Mandanten vorliegen, die
diesen davon abhalten, seine Ansprüche zu verfolgen, wenn ein Erfolgshonorar nicht möglich wäre. Der
Rechtsanwalt ist aber verpflichtet, in der entsprechenden Honorarvereinbarung mit dem Mandanten die
Vergütung anzugeben, die er ansonsten nach dem RVG berechnen könnte. Dies soll den Mandanten davor
schützen, vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Unter http://www.gesetze-im-internet.de/rvg/__4a.html sind
weitere Details nachzulesen.
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Preis-Leistungsverhältnis

Vorbereitung auf das erste Gespräch mit dem Anwalt

Jede hochwertige Leistung hat auch ihren Preis. Wir bieten keine Anwaltstätigkeit zum "Dumpingpreis". Allerdings
legen wir Wert auf ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis aus der Sicht des Mandanten.
Eine erste Beratung ist in jedem Fall zu einem sehr überschaubaren Preis möglich. Nach dieser Erstberatung kann
der Mandant bereits abschätzen, ob eine Weiterverfolgung der Angelegenheit wirtschaftlich sinnvoll ist. Denn,
wenn die Kosten der Interessenverfolgung für den Mandanten nicht in einem angemessenen Verhältnis zu seinen
Erfolgschancen und seinen wirtschaftlichen Interessen aus dem Fall selbst stehen, weisen wir den Mandanten bei
Erkennbarkeit dieses Missverhältnisses ausdrücklich darauf hin.

Die Erstberatung des Mandanten wird umso umfassender und ausführlicher sein, je besser sich der Mandant auf
dieses erste Gespräch vorbereitet hat. Er sollte also vorher den Sachverhalt nochmals durchdenken und sich am
Besten Notizen über wichtige Punkte machen, über die er den Anwalt informieren oder die er mit dem Anwalt
besprechen möchte. Weiter sollte er alle Unterlagen zu dieser Erstberatung mitnehmen, die Aufschluss über den
Sachverhalt oder dessen Begleitumstände geben können.

Eine Hilfestellung für diese Vorbereitung bieten die diversen Checklisten und Fragebögen, die Sie im Bereich
„Downloads“ unserer Homepage finden können.

Sofern der Mandant eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat, sollte er mit dieser vor der Erstberatung
klären, ob sie die Verfolgung der Angelegenheit deckt und sich eine entsprechende schriftliche Deckungszusage
einholen. Dies beschleunigt das Verfahren, da ansonsten nach der Erstberatung wertvolle Zeit vergeht, bis dem
Anwalt die Deckungszusage vorliegt.

Rechtsgebiete

Die Kanzlei hat langjährige gerichtliche und außergerichtliche Erfahrung in den folgenden Rechtsgebieten:

Erbrecht: Testamentserstellung, Erbschaftsverträge, Vermächtnisse, Testamentsvollstreckung, Klärung
von Erbstreitigkeiten, Betreuungsvollmachten

Familienrecht: Ehescheidung und Folgesachen, umfassende Regelung sämtlicher
Vermögensverhältnisse zwischen den Eheleuten einschließlich Zugewinnausgleich, Unterhalts-
Ansprüche, elterliche Sorge, Umgang, Aufenthaltsbestimmung

Verkehrsrecht: komplette Schadensabwicklung, Durchsetzung berechtigter und Abwehr
unberechtigter Ansprüche, Sicherstellung einer interessenneutralen Vertretung in allen
Folgeangelegenheiten, Schmerzensgeldansprüche, Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten und
Bussgeldsachen

Allgemeines Zivilrecht und Vertragsrecht: Vertragsgestaltung, Erstellung allgemeiner
Geschäftsbedingungen, Forderungsbeitreibung, vertragliche und außervertragliche Haftungs-
fälle, Anspruchsdurchsetzung und -abwehr

Versicherungsrecht: Vertragsprüfung, Klärung von Streitigkeiten mit Versicherern,
Anspruchsdurchsetzung und -abwehr, Bearbeitung von Dritthaftungsfällen und Regressen

Transportrecht: Schadensbearbeitung, Regresse, Dritthaftungsfälle, Vertretung bei Streitigkeiten mit
dem eigenen oder Fremdversicherer
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Vererben ist nicht leicht. Einerseits möchten Sie Ihre Verfügungen
auf der Basis sehr persönlicher Hintergründe treffen, andererseits
die von Ihnen Begünstigten nicht einem Streit mit den weniger
Begünstigten aussetzen.

Die korrekte Formulierung eines Testamentes oder der Entwurf
eines Erbvertrages oder eines Vermächtnisses auf der Basis des
rechtlich Möglichen und die kreative Umsetzung Ihrer
spezifischen Wünsche erfordern einige Erfahrung und vertiefte
Kenntnisse des Erbrechtes. Beides können Sie von uns erwarten.
Dabei arbeiten wir mit Steuerberatern und Notaren unseres
Vertrauens zusammen.

Bei fehlenden geeigneten Erben ist die Stiftungsgründung für
Privatpersonen wie auch für Unternehmen eine Möglichkeit zum
Vermögenserhalt und der Zuführung des Vermögens zum
gewünschten Zweck. Bei vermögenden gemeinnützigen
Vereinen kann dies ein adäquates Mittel zur Vermeidung des
Verlustes der Gemeinnützigkeit sein.

Soll Ihr Testament, Erbvertrag oder Vermächtnis mit Auflagen
oder Beschränkungen für den oder die Erben oder
Vermächtnisempfänger versehen werden? Auch dies wird nach
Ihren Wünschen berücksichtigt. Da wir große Erfahrung mit sehr
komplexen Gestaltungen haben, beraten wir Sie dabei über alle
Möglichkeiten insbesondere im Hinblick auf die spätere
praktische Umsetzbarkeit dieser Regelungen.

Wollen Sie dafür sorgen, dass Ihre Wünsche in die Tat umgesetzt
werden, wie sie dies verfügt haben und dass bei notwendigen
Auslegungen Ihre zugrunde liegenden Motive entsprechend
berücksichtigt werden?
Eine Möglichkeit dazu ist, uns bereits bei der Testamentserteilung
zu Ihrem Testamentsvollstrecker zu ernennen. Damit können wir
Ihre Interessen auch nach Ihrem Ableben so weiter vertreten, wie
Sie sich das zu Lebzeiten vorgestellt haben.

Bei einer Erstberatung umreißen wir alle diese Fragestellungen.
Anschließend können Sie über alle Gestaltungsmöglichkeiten in
Ruhe nachdenken um danach mit uns gemeinsam zu einem
abschließenden Bild zu kommen und die Verfügungen zu
treffen.

Neben der Beratung bei der Gestaltung erbrechtlicher
Verfügungen vertreten wir Sie natürlich auch gerne im Falle von
erbrechtlichen Auseinandersetzungen und helfen Ihnen dabei,
alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen.
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Harmonie in der Familie
- auch durch sinnvolle

Gestaltungen

Auch wenn die “Chemie stimmt” - das Recht darf nicht zu kurz
kommen.
Bei komplexen Vermögensverhältnissen ist die exakte
Formulierung eines Ehevertrages Basis für spätere
Streitvermeidung.

Vollmachten für den Pflege- und Betreuungsfall verhindern die
oft ungewollte amtliche Pflegschaft oder machen zumindest
deren Wirken kontrollierbar.

Im Falle einer Trennung oder Scheidung werden die finanziellen
Möglichkeiten der ehemaligen Partner und die Gestaltung ihres
weiteren Lebens häufig bis zum Lebensende entscheidend
geprägt.
Beispiele für zu regelnde Sachverhalte mit solch
einschneidenden Folgen sind:

Der Zugewinnausgleich: Je nach den in einem ggf.
geschlossenen Ehevertrag getroffenen
Vereinbarungen werden Ungerechtigkeiten beim
“Auseinander-Dividieren” des Vermögens vermieden

Der Versorgungsausgleich: Rentenansprüche der
beiden Ehepartner werden ausgeglichen

Unterhaltsregelungen: Je nach der persönlichen
Leistungsfähigkeit soll beiden ehemaligen
Ehepartnern und vor Allem den gemeinsamen
Kindern ein gerechter Beitrag zum Lebensunterhalt
zur Verfügung stehen.

Regelungen zum Sorgerecht, dem Umgang und
dem Aufenthaltsbestimmungsrecht für die
gemeinsamen Kinder: Diese haben auch nach der
Scheidung einen Anspruch auf persönliche und
emotionale Zuwendung beider Elternteile. Dazu
bedarf es aber klarer Regelungen, um dieses häufig
als “Nebenkriegschauplatz” zwischen den
ehemaligen Partnern missbrauchte Gebiet im Sinne
der Kinder zu gestalten.

Sichern Sie sich die Hilfe einer in diesem Rechtsgebiet
erfahrenen Kanzlei, in der die persönlichen Lebensumstände
und die “emotionale Seite” keine Nebensachen sind!

Auch nach Abschluss der Scheidung erfahren Sie bei uns eine
laufende Betreuung in allen familienrechtlichen Ange-
legenheiten, wenn sich beispielsweise die Lebensumstände
ändern und deshalb Regelungen an die geänderten Verhält-
nisse anzupassen sind.

FAMILIENRECHT

© www.oldskoolman.de
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Kein Schaden ohne
fachkundige Hilfe

Verzichten Sie nicht auf die Hilfe eines erfahrenen
Verkehrsjuristen.

Neben dem eigentlichen Schaden sind Ihre Kosten, Auslagen
und Unannehmlichkeiten unser Anliegen. Die gesamte
Schadensabwicklung wird von Ihren Schultern genommen und
- viel wichtiger noch - mit höherer Erfolgschance und
umfassend betrieben. Alle verfügbaren Anspruchsgrundlagen
werden einbezogen.

In vielen Jahren der Zusammenarbeit mit renommierten
Autohäusern wie auch durch die Tätigkeit für private
Mandanten und für Unternehmen des Transportgewerbes hat
meine Kanzlei eine Vielzahl von Verkehrsunfällen, auch mit
Schäden am transportierten Gut, erfolgreich abgewickelt.
Aufgrund meiner Mitgliedschaft in der AG Verkehrsrecht im
Deutschen Anwaltverein werden alle Verfahren immer auf der
Basis des aktuellen Standes der Gesetzgebung und
Rechtsprechung bearbeitet.

Die Einschaltung eines Anwaltes zur Unfall/Schadens-
Abwicklung ist auch dann ratsam, wenn am Anfang des
Geschehens eigentlich noch Alles problemlos aussieht, da zu
einem späteren Zeitpunkt häufig neue Streitigkeiten auftreten.

Ist der Anwalt von Anfang an aktiv, geht die Regulierung meist
schnell und problemlos und vor Allem ohne Interessenkonflikte!

Denn solche treten häufig auf, wenn beispielweise der
Versicherer die Schadensabwicklung betreibt, denn er hat ja ein
Interesse, die von ihm zu tragende Schadenssumme zu
minimieren. Dürfen Sie also beispielsweise eine Werkstatt oder
einen Gutachter Ihres Vertrauens beauftragen oder müssen Sie
vom Versicherer genannte günstigere Alternativen
berücksichtigen?

Kann eine Autowerkstatt einen Schaden wirklich komplett
abwickeln, wenn sie dies behauptet, oder fehlen ihr dazu
schlicht die Rechtskenntnisse?

Sind vorgenommene Kürzungen an Schadensersatzleistungen
berechtigt oder in der Sache oder in der Höhe unangemessen?

Zahlen Sie alle Verwarnungen und Bußgelder sofort ohne
eventuelle Rechtsmittel oder Erstattungsmöglichkeiten zu
prüfen?

Bei allen diesen Fragen geht es um Ihr gutes Geld. Lassen Sie
sich diese deshalb von einem erfahrenen Verkehrsjuristen
beantworten!

VERKEHRSRECHT
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Rechtliche Gestaltungen
- der Anfang vom

guten Ende

Die Ausgestaltung von Rechtsobjekten, wie Verträgen,
Satzungen, Geschäftsbedingungen etc. ist maßgebend für
die späteren Wirkungen:
Erfolg und Misserfolg liegen oft sehr nahe beieinander.
Formulierungen sind interpretierbar und werden im Licht der
Marktgegebenheiten, besonderen Usancen der Branche,
des Zeitgeistes und des Willens der Parteien bei
Vertragsabschluss ausgelegt.

Unsere Aufgabe als erfahrene Zivilrechtskanzlei ist die
umfassende Analyse des Regelungsbedarfes, Beratung des
Mandanten, gemeinsame Entwicklung von Lösungsansätzen
und deren praktische Umsetzung.

Neben dem allgemeinen Vertragsrecht besitzen wir
Erfahrung in der Gestaltung von Satzungen von
gemeinnützigen Vereinen und von Stiftungen sowie von
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auch wenn Sie keinen Vertrag entwerfen wollen, sondern mit
zivilrechtlichen Streitigkeiten betroffen sind, vertreten wir Sie
gerne.

Beispiele aus dem umfangreichen Repertoire von uns
vertretener Fälle umfassen die Durchsetzung von
berechtigten Ansprüchen und die Abwehr unberechtigter
Ansprüche bei:

Gewährleistung aus Kaufvertrag oder
Werkvertrag (”Handwerkerleistungen”)

Rückabwicklung bei vertraglicher
Nichterfüllung

Schadenersatz bei Verletzungen durch Tun oder
Unterlassen Dritter (”Verletzung der
Verkehrssicherungspflicht”)

Auseinandersetzungen aus einem Mietvertrag

Rückabwicklung von aus unerlaubter
Telefonwerbung, bei Haustürgeschäften oder im
Internet nicht rechtmäßig zustande gekommenen
Verträgen

Geltendmachung und Beitreibung von
Forderungen und Rückforderungen

ZIVILRECHT /
VERTRAGSRECHT
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Tragen Sie die Lasten
- nicht das Risiko

Steigern Sie die Effizienz Ihres Geschäftes durch
Konzentration auf Ihr Kerngeschäft!

Administrative Prozesse, wie die Sicherstellung des nötigen
Versicherungsschutzes und die rechtlich einwandfreie
Ausgestaltung Ihrer Vertragsbeziehungen oder die Streit-
beilegung oder -verfolgung im Fall des hoffentlich selte-
nen Schadens erfordern hohe Professionalität.
Vertrauen Sie uns deshalb diese Tätigkeiten an und
profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung:

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist meine Kanzlei für
Mandanten aus dem Bereich der Versicherungswirtschaft
und des Transportwesens in der Regreßwahrung,
Haftungsdurchsetzung und -abwehr tätig.

Versichern Sie sich
- dass Sie richtig

versichert sind

Versicherungen für den Fall von Schicksalsschlägen, als
Vorsorge oder Sparform - sicher wird Ihnen Ihr Makler oder
Agent immer wieder kreative Vorschläge unterbreiten, wie
Sie Ihren Schutz verbessern können.
Wichtig ist aber auch in diesem Bereich des persönlichen
oder unternehmerischen Handelns die Gewissheit, dass das
“Kleingedruckte” nicht einen Teil des gewünschten Schutzes
zunichte macht.

Probleme im Falle der Vertragsfälligkeit zeigen solche
Deckungslücken deutlich.

Anwaltliche Beratung ist deshalb speziell vor dem Abschluss
größerer Versicherungsverträge empfehlenswert.
Auch bei Auszahlungsproblemen kann der Anwalt helfen.

Meine Kanzlei besitzt langjährige Erfahrung in der
Abwicklung von Versicherungsfällen sowie Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Versicherern und Versicherungs-
nehmern.

VERSICHERUNGSRECHT

TRANSPORTRECHT
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Kanzlei Judith Kellner
Cottbuser Weg 18
68309 Mannheim

Tel.  +49 (0)621 71 26 15
Fax  +49 (0)621 71 26 47
Info@kanzlei-kellner.org
Www.kanzlei-kellner.org

Lageplan der Kanzlei

Straßenbahn: Haltestelle Potsdamer Weg

Einen Routenplaner sowie Fahrpläne des VRN und der
Deutschen Bundesbahn finden Sie unter “Anfahrt” auf
unserer Homepage. Unter “Impressum” finden Sie dort
weiterhin alle Informationen gemäß der Dienstleistungs-
Informationspflichten-Verordnung, die auch in unserer
Kanzlei für Sie ausliegen.

Bildnachweise siehe Copyright-Vermerke unterhalb der Bilder
Pixelio: www.pixelio.de
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